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§ 5
Röntgenreihenuntersuchungen

(1) Für die Früherkennung, die Ansteckungsverhütung 
und die Frühbehandlung jeder Lungentuberkulose so
wie anderer Erkrankungen des Brustkorbes sind 
regelmäßig allgemeine Röntgenreihenuntersuchungen 
der Bevölkerung (Volksröntgenreihenuntersuchungen) 
durchzuführen. Zur Verhütung und endgültigen Beseiti
gung der für den einzelnen und für die Gemeinschaft 
folgenschweren Tuberkulose besteht die Verpflichtung 
jedes einzelnen, sich diesen wiederholten Röntgenunter
suchungen zu unterziehen. Zur erfolgreichen Durch
führung dieser Vorbeugungsmaßnahmen ist der Auf
forderung zur Untersuchung in der angegebenen Un
tersuchungsstelle und zur festgesetzten Zeit nachzu
kommen.

(2) Uber die Röntgenreihenuntersuchungen gemäß 
Abs. 1 hinaus haben sich Personen,

a) die bei ihrer Ausbildung oder bei Ausübung ihrer 
beruflichen Tätigkeit besonders tuberkulosege
fährdet sind,

b) die bei der besonderen Art einer beruflichen Tätig
keit im Falle ihrer Erkrankung an Tuberkulose 
für die Umgebung eine erhöhte Gefahr der An
steckung bedeuten würden,

zu Beginn ihrer Ausbildung oder beruflichen Tätigkeit 
einer Röntgenuntersuchung und im weiteren Verlauf 
häufigeren Wiederholungen dieser Untersuchung zu 
unterziehen. Die zur Untersuchung aufgeforderten Per
sonen sind verpflichtet, der Aufforderung im Interesse 
der Vorbeugung Folge zu leisten.

(3) Bei Beendigung einer Tätigkeit in einer Tuber
kuloseeinrichtung oder einer Einrichtung, in der mit 
tuberkulösen Tieren oder tuberkulösem Material gear
beitet wird, sind eine abschließende Untersuchung und 
weitere Nachuntersuchungen in bestimmten Zeitabstän
den vorzunehmen.

(4) Andere Röntgenreihenuntersuchungen der Brust
organe sind nicht gestattet, soweit sie nicht durch 
andere gesetzliche Bestimmungen angeordnet sind.

§ 6
Tuberkuloseschutzimpfungen

(1) Für die Verhütung von Tuberkuloseerkrankungen 
sind Tuberkuloseschutzimpfungen bei Personen mit 
fehlender Tuberkuloseallergie sowie bei allen Neuge
borenen durchzuführen. Durch die Teilnahme an der 
Tuberkuloseschutzimpfung beugt jeder Geimpfte einer 
Tuberkuloseerkrankung vor und trägt dadurch zur all
gemeinen Verhütung der Weiterverbreitung bei. Daraus 
ergibt sich für die zu impfenden Personen die Verpflich
tung, sich den Testungen der Allergie und der Impfung 
zu unterziehen. Hierzu ist es erforderlich, daß der Auf
forderung zur Testung oder Impfung in der angegebe
nen Stelle und zur festgesetzten Zeit Folge geleistet 
wird.

(2) In die Impfungen gemäß Abs. 1 sind Personen mit 
negativer Tuberkuloseallergie einzubeziehen,

a) die bei ihrer Ausbildung oder bei Ausübung ihrer 
beruflichen Tätigkeit besonders tuberkulosege
fährdet sind,

b) die in Anbetracht ihrer besonderen beruflichen 
Tätigkeit im Falle ihrer Erkrankung an Tuberku
lose eine erhöhte Gefahr der Ansteckung für die 
Umgebung bedeuten würden.

Die aufgeforderten Personen, bei denen für die Durch
führung der Vorbeugungsmaßnahmen eine Testung und 
bei Fehlen der Allergie eine Schutzimpfung notwendig 
sind, haben diese vornehmen zu lassen.

(3) Zu impfende Kinder aus tuberkulösem Milieu sind 
bis zum Eintritt des Impfschutzes von der Infektions
quelle zu trennen.

§ 7
Unterstützung durch die Ausbildungs- 

und Arbeitsstätten
Die Ausbildungs- und Arbeitsstätten haben die Durch

führung der Röntgenreihenuntersuchungen und Schutz
impfungen zu unterstützen.

§ 8
Besondere Tätigkeitsbeschränkung

(1) Die Personen gemäß § 5 Abs. 2 und gemäß § 6 
Abs. 2 dürfen die Ausbildung oder ihre berufliche Tä
tigkeit nur aufnehmen oder wieder aufnehmen, wenn 
der Nachweis der Unbedenklichkeit auf Grund einer 
Röntgenaufnahme bzw. auf Grund des Vorliegens einer 
positiven Tuberkuloseallergie erbracht wird.

(2) Personen unter 18 Jahren dürfen nicht beschäftigt 
werden

a) in Einrichtungen für Tuberkulosebekämpfung und 
in Einrichtungen, in denen tuberkulöses Material 
untersucht und bearbeitet wird,

b) in den von den Räten der Bezirke bestätigten und 
besonders gekennzeichneten Tuberkulose-Reagen- 
tenrinderbeständen,

c) in Haushaltungen, in denen sich ein ansteckender 
Tuberkulosekranker befindet.

(3) Für Personen über 18 Jahre ist eine Tätigkeit an 
den im Abs. 2 genannten Steilen nicht gestattet, wenn 
bei ihnen das Ergebnis der Testung auf Tuberkulose
allergie negativ ist.

(4) Die im Abs. 2 festgelegten Altersbeschränkungen 
gelten nicht für Tuberkulose-Rekonvaleszenten.

§  9
Besondere Vorbeugungsmaßnahmen durch Anordnungen

Das Ministerium für Gesundheitswesen trifft durch 
Anordnung im Einvernehmen mit dem Ministerium des 
Innern und den anderen zentralen staatlichen Organen 
besondere Verhütungsmaßnahmen, die dem Schutz der 
Bevölkerung vor Ansteckung mit Tuberkelbakterien 
dienen,

a) in staatlichen Verwaltungen, in Einrichtungen und 
in Betrieben,

b) in Schulen. Einrichtungen für Behandlung, Er
ziehung, Pflege und sonstige Betreuung. Kultur
stätten, Unterhaltungseinrichtungen, Sporteinrich
tungen, Beherbergungseinrichtungen und Gast
stätten,

c) im Verkehrswesen, Transportwesen und bei 
Dienstleistungen,

d) in Einrichtungen und Betrieben, die der Herstel
lung und dem Vertrieb von Lebensmitteln und 
Bedarfsgegenständen dienen.

§ 10
Verhütung der Übertragung der Tuberkulose vom Tier 

auf den Menschen und umgekehrt
Das Ministerium für Gesundheitswesen und das 

Ministerium für Landwirtschaft, Erfassung und Forst-


